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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1999

Norm

KO §193 Abs1

KO §200

Rechtssatz

Werden im Konkursverfahren und Schuldenregulierungsverfahren (§§ 181 5 KO) die zwingenden Vorschriften über die

Anberaumung einer Tagsatzung zwecks Beschlußfassung über den Zahlungsplan und die Einleitung des

Abschöpfungsverfahrens mißachtet, liegt eine von Amtswegen wahrzunehmende Nichtigkeit vor.
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